
Fall 9: Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt 

 

G, der eine Gaststätte eröffnen möchte, erhält auf seinen Antrag eine Gaststättenerlaubnis. 

In einer Nebenbestimmung zu der Erlaubnis wird bestimmt, dass er drei Gästetoiletten 

bereitstellen muss. Die zuständige Stadt S führt an, dies sei bei 70 Sitzplätzen in der 

Gaststätte erforderlich. In einer aufgrund § 4 Abs. 3 GastG erlassenen Rechtsverordnung der 

Landesregierung ist für Gaststätten bei einer Sitzplatzzahl von 40 bis 75 die Bereitstellung 

von zwei Toiletten vorgesehen. G hält dagegen eine Toilette für völlig ausreichend.  

 

Frage 1:  

Ist die Nebenbestimmung rechtmäßig? 

 

Frage 2:  

Wäre eine Aufhebung der Nebenbestimmung im Falle der Rechtswidrigkeit möglich? Ist in 

allen Fällen rechtswidriger echter Nebenbestimmungen die isolierte Aufhebung möglich?  

 

Auszug aus dem Gaststättengesetz: § 4 GastG Versagungsgründe 

(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn  

… 

2. 

die zum Betrieb des Gewerbes oder zum Aufenthalt der Beschäftigten bestimmten Räume wegen ihrer Lage, 

Beschaffenheit, Ausstattung oder Einteilung für den Betrieb nicht geeignet sind, insbesondere den notwendigen 

Anforderungen zum Schutze der Gäste und der Beschäftigten gegen Gefahren für Leben, Gesundheit oder 

Sittlichkeit oder den sonst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung notwendigen 

Anforderungen nicht genügen 

… 

 

(3) Die Landesregierungen können zur Durchführung des Absatzes 1 Nr. 2 durch Rechtsverordnung die 

Mindestanforderungen bestimmen, die an die Lage, Beschaffenheit, Ausstattung und Einteilung der Räume im 

Hinblick auf die jeweilige Betriebsart und Art der zugelassenen Getränke oder Speisen zu stellen sind. Die 

Landesregierungen können durch Rechtsverordnung  

a) 

zur Durchführung des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2a Mindestanforderungen bestimmen, die mit dem Ziel der 

Herstellung von Barrierefreiheit an die Lage, Beschaffenheit, Ausstattung und Einteilung der Räume zu stellen 

sind, und 

b) 

zur Durchführung des Absatzes 1 Satz 2 die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Falles der Unzumutbarkeit 

festlegen. 

Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Ermächtigung auf oberste Landesbehörden 

übertragen. 


